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J U G E N D S T R A F R E C H T

Extremismus und Radikalisierung im deutschen Jugendstrafvollzug
Fredericke Leuschner

In den Medien tauchen Themen wie Extremismus und Radikali-

sierung mittlerweile regelmäßig auf. Dabei handelt es sich 

besonders häufi g um junge Menschen, die einer bestimmten 

Ideologie folgen, mit der eine intensive Identifi kation statt-

fi ndet. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass speziell 

die Bedingungen in Gefängnissen Radikalisierung und Hinwen-

dungen zu extremen Gedankengut fördern. Grund dafür seien 

die erlebten staatlichen Repressionen und eine allgemeine 

Orientierungslosigkeit sowie der Kontakt zu anderen extremis-

tischen Mithäftlingen. Unklar bleibt, wie sich dieses Problem 

tatsächlich im deutschen Strafvollzug gestaltet und wie von 

dieser Seite aus darauf reagiert wird. Die hier vorgestellte 

Befragung umreißt den Umfang der Vorkommnisse und zeigt 

die Reak tionen des Jugendstrafvollzugs auf. 

Keywords: Extremismus, (De)Radikalisierung, Jugend-
strafvollzug, Extremismusprävention, Behandlungs-
angebote

1 Einleitung
Extremismus und Radikalisierung hin zu demokratiefeind-
lichen Ideologien, die im schlimmsten Fall in terroristischen 

Anschlägen enden, sind zurzeit ein häufi g diskutiertes The-
ma, sowohl in den Medien, als auch in Politik und Wissen-
schaft. Beschäftigt man sich mit insbesondere religiöser Ra-
dikalisierung, indem man im Internet recherchiert, kommt 
man relativ schnell zu einem Ergebnis: Gefängnisse sind 
„Brutstätten des Terrorismus“,1 „Durchlauferhitzer für Salafi s-
ten“2 oder gar „Terroristenfabriken“3. In zahlreichen (Online-) 
Zeitungsartikeln wird immer wieder geschildert, dass extre-
mistische Einstellungen oder Radikalisierung in Gefängnis-
sen ein Problem darstellen.4 Die Argumente scheinen ein-
zuleuchten: So werden Personen, die bereits extremistisches 
Gedankengut haben und – vielleicht wegen einschlägiger 
Straftaten – verurteilt werden, in engen Kontakt mit anderen 
gebracht, die aufgrund der erlebten staatlichen Repressionen 
sehr empfänglich für derartiges sind. Tatsächlich legen dann 
auch die Vorgeschichten von terroristischen Attentätern 
– wie die von Anis Amri, der im Dezember 2016 einen An-
schlag in Berlin verübte oder den islamistisch motivierten 
Attentätern auf das französische Satiremagazin „Charlie 
Hebdo“ im Jahr 2015 – solche Annahmen nahe. 

1 Legal Tribune Online, 2016.
2 Crolly & Jungholt, 2015.
3 Legal Tribune Online, 2016.
4 Völlinger, 2017; Am Orde, 2015; Fittkau, 2015. 
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5 Die vorliegende Studie war Teil des Projekts „Extremismus und Justizvoll-
zug“ der Kriminologischen Zentralstelle, cofi nanziert aus Mitteln des 
Fonds für Innere Sicherheit der Europäischen Union. Für Details hier-
zu vgl. Illgner, Leuschner & Rettenberger, 2017.

6 Basra, Neumann & Brunner, 2016, S. 25.
7 Basra, Neumann & Brunner, 2016, S. 29 ff.; Neumann, 2010, S. 27.
8 Basra, Neumann & Brunner, 2016, S. 24 ff.
9 Statistisches Bundesamt, 2016, S. 22.
10 § 129 StGB Bildung krimineller Vereinigungen; § 129a StGB Bildung 

terroristischer Vereinigungen, § 129b Kriminelle und terroristische Ver-
einigungen im Ausland; Einziehung.

11 Deutscher Bundestag, 2015. 
12 Deutscher Bundestag, 2016. 
13 Schleswig-Holsteinischer Landtag, 2016, und Landtag von Baden-

Württemberg, 2015.

Während genannte Medienberichte ein erhebliches Ausmaß 
vermuten lassen, fehlt in Deutschland jedoch bisher eine 
umfassende Aufarbeitung, wie häufi g Gefängnisse mit die-
sen Problemen konfrontiert sind. Zudem erscheint es vor 
diesem Hintergrund von Interesse, wie sich die Vollzugs-
anstalten mit derartigen Themen auseinandersetzen. Die 
Verwaltungshoheit über die Justizvollzugsanstalten liegt bei 
den Landesjustizverwaltungen, so dass im Umgang mit der 
Thematik keine Einheitlichkeit bestehen muss. Nachfolgend 
dargestellte Ergebnisse basieren auf einer Befragung aller 
deutschen Jugendstrafvollzugsanstalten und können Auf-
schluss über diese Fragen geben.5

2 Hintergrund der Befragung
Bisherige Forschungsergebnisse zu dieser Thematik beto-
nen – wie auch die mediale Darstellung – die Gefahren, die 
in dieser Hinsicht bei einer Inhaftierung bestehen und eine 
Orientierung hin zu extremistischen Einstellungen begüns-
tigen können. Die Herausnahme aus dem sozialen Umfeld 
und Unterbringung in einer Haftanstalt kann bei den Ge-
fangenen zu bestimmten Verhaltensweisen und Begehren 
führen, wie Renitenz, Schutzbedürfnissen sowie möglicher-
weise einer (religiösen) Sinnsuche, die durch extremistische 
Gruppierungen erfüllt werden können. Besonders wird 
immer wieder die Gefahr betont, dass bereits radikalisierte 
Personen, die möglicherweise aufgrund einschlägiger Delik-
te inhaftiert sind, eine Radikalisierung der Mitgefangenen 
fördern könnten. Zudem wird davon ausgegangen, dass die 
durch die Inhaftierung entstandene Situation, in der Freiheit 
und Selbstbestimmtheit genommen werden, das Interesse 
an extremistischen oder terroristischen Aktivitäten fördert.6 
 Tatsächliche Informationen zum konkreten Ausmaß feh-
len allerdings bislang weitgehend. Zum einen fehlt es schon 
an einer einheitlichen Defi nition von Radikalisierung bzw. 
Extremismus und diese Phänomene können in der Praxis 
auch nicht einfach festgestellt bzw. gemessen werden. Zum 
anderen führt eine zeitliche Eingrenzung, wann genau und 
wieso die Radikalisierung begonnen hat, zu einer weiteren 
potentiellen Ungenauigkeit.7 Derartige Schwierigkeiten 
müssen im Auge behalten werden, wenn die Antworten der 
hier befragten Jugendstrafvollzugsanstalten betrachtet wer-
den. 
 Aktuelle Literatur aus anderen europäischen Ländern 
weist weiter darauf hin, dass zumindest bei einer islamis-
tischen Radikalisierung in Strafvollzugsanstalten tatsächlich 
eine regelrechte Rekrutierung stattfi nden kann. So konnte in 
der Studie des International Centre for the Study of Radicali-
sation and Political Violence am King’s College, die 79 Jihadis-
ten mit krimineller Vergangenheit untersuchte, festgestellt 
werden, dass unter 45 Personen mit Inhaftierungserfahrung 
bei 27 eine Radikalisierung in der Justizvollzugsanstalt statt-
fand.8 Für rechts- oder linksextreme Radikalisierung fehlen 
bislang entsprechend eindeutige Hinweise.
 Für Deutschland können aus verschiedenen Quellen 
Anhaltspunkte dazu ermittelt werden, dass aktuell Perso-
nen mit extremistischen Einstellungen inhaftiert sind. Die 
amtlichen Statistiken des Statistischen Bundesamts geben 
dazu allerdings wenig her. Einzig lässt sich aus der Straf-
vollzugsstatistik entnehmen, dass es sich um nur drei Her-
anwachsende handelt, die im Jahr 2015 wegen einer Straftat 
aus dem ersten Abschnitt des Strafgesetzbuchs und somit 
Friedensverrat, Hochverrat und Gefährdung des demokra-
tischen Rechtsstaates zu Jugendstrafe verurteilt wurden.9 
Offensichtlich ist, dass dies ein unvollständiges Maß ist, da 
hier ausschließlich jene Personen gezählt werden, die wegen 
dieser Taten in Haft sind, ohne hier eine vollständige Auf-

zählung aller einschlägigen Straftatbestände zu haben. Eine 
Ergänzung um andere Deliktarten wie §§ 129, 129a, 129b 
StGB10 ist nicht möglich, da die Darstellung in der öffent-
lichen Vollzugsstatistik nicht danach differenziert. Des Wei-
teren bleiben die Personen unbeachtet, die trotz extremisti-
schen Gedankenguts wegen anderer Delikte inhaftiert sind. 
 Andere Angaben können etwas mehr Aufschluss bieten. 
Im Jahr 2015 wurden nach Auskunft der Bundesregierung 
auf eine Parlamentsanfrage11 beim Generalbundesanwalt 
gegen 27 aus Deutschland stammende Syrienrückkehrer 
strafrechtlich primär nach den Strafnormen §§ 129a, 129b 
StGB, sowie vereinzelt §§ 89a, 211 StGB, ermittelt. Bei 19 
von diesen wurde Untersuchungshaft angeordnet, bei eini-
gen war diese zum Zeitpunkt der Anfrage bereits in Straf-
haft übergegangen. Hieraus ergibt sich allerdings nicht, ob 
es sich um zur Tatzeit Jugendliche oder Heranwachsende 
handelte. Ergänzend fi nden sich Angaben über die im Jahr 
2015 durch den Generalbundesanwalt eingeleiteten Ermitt-
lungsverfahren „rechtsterroristischer“ und hiermit in unmit-
telbarem Zusammenhang stehenden Straftaten nach §§ 129a 
StGB gegen zehn Beschuldigte und nach § 129b StGB gegen 
239 Beschuldigte. Bei letzteren Angaben bleibt allerdings 
unklar, wie viele Personen davon tatsächlich zu Haftstrafen 
verurteilt wurden und auch der Anteil der nach Jugendstraf-
recht Verurteilten geht aus der Drucksache nicht hervor.12 
 Etwas genauere Angaben erhielt man durch die Ant-
worten auf eine Länderumfrage zum Thema Radikalisie-
rung von Gefangenen in den Vollzugsanstalten, die durch 
Baden-Württemberg initiiert wurde. Auch hier erfolgte 
eine Einschränkung auf islamistische Radikalisierung und 
es wurde nicht zwischen jugendlichen, heranwachsenden 
und erwachsenen Inhaftierten unterschieden. Dabei wird 
ersichtlich, dass es sich um ungleich verteilte und eher 
vereinzelte Phänomene handelt. So habe Bayern mit 21 die 
höchste Nennung von Inhaftierten, die Anhaltspunkte von 
Radikalisierungstendenzen aufweisen. Weiter nannte Berlin 
zwölf Inhaftierte, Baden-Württemberg fünf, Niedersachsen 
vier, Schleswig-Holstein drei und Rheinland-Pfalz, Bremen 
sowie das Saarland je einen. In den Ländern Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wurden 
bisher keine solchen Feststellungen getroffen.13 Unklar 
bleibt jedoch, inwiefern diesen Einschätzungen der Anstalts-
leitungen eine gemeinsame Defi nition von Radikalisierung 
zugrunde lag.
 Aufgrund der vorliegend beschriebenen Situationen 
erscheint eine Auseinandersetzung mit dem Thema mit 
Blick auf den deutschen Justizvollzug von Bedeutung. In 
der vorliegenden Untersuchung erfolgte bewusst eine Ein-
schränkung auf den Justizvollzug bei jungen Erwachsenen. 
Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit, sich extremistischem 
Gedankengut gegenüber zu öffnen, bei Menschen in der 
Adoleszenz, die entwicklungspsychologisch die zentrale 
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14 Glaser & Figlestahler, 2016.
15 Europarat, 2016.

Phase der Identitätsentwicklung darstellt und deshalb ei-
ne besondere Vulnerabilität mit sich bringt, größer als bei 
Erwachsenen.14 Zum anderen ist hier mit einem breiteren 
Angebot an Behandlungsmaßnahmen zu rechnen, da nach 
§ 2 JGG und den Jugendstrafvollzugsgesetzen der Länder die 
Vermeidung weiterer Straftaten orientiert am Erziehungsge-
danken erreicht werden soll. 
 Es wird in der Folge auf Bundesebene betrachtet, wie 
häufi g die Jugendstrafvollzugsanstalten bisher mit den The-
men Extremismus und Radikalisierung konfrontiert waren 
bzw. wie sie sich damit auseinandergesetzt haben und wie 
darin liegenden möglichen Gefahren begegnet wird. Zur 
Klärung dieser Fragen wurde eine schriftliche Befragung al-
ler deutschen Jugendhaftanstalten vorgenommen. Das Ziel 
dabei war es, den Ist-Zustand im Umgang mit politisch oder 
religiös radikalisierten Gefangenen sowie die Maßnahmen 
zur Verhinderung weiterer Radikalisierung zu beschreiben. 
Im Detail wurde eruiert, inwiefern und auf welche Weise 
eine Auseinandersetzung mit dem Thema Extremismus in 
den Jugendstrafvollzugsanstalten erfolgt und welche Vorkeh-
rungen getroffen werden. Dafür wurde zunächst abgefragt, 
wie häufi g die Anstalten sich bisher mit diesen Themen 
auseinandersetzen mussten und aus welchen Gründen. Zu-
dem wurde ermittelt, wie in den Justizvollzugsanstalten das 
Vorhandensein radikalen und extremistischen Gedanken-
guts defi niert bzw. identifi ziert wird. Des Weiteren wurde 
ein Fokus auf den Einfl uss von Extremismus und Radika-
lisierungsgefahr auf anstaltsinterne Umgangsweisen und 
Vorgänge im Haftalltag gelegt. Dazu gehören Angebote und 
Maßnahmen in den Jugendhaftanstalten, um Extremismus 
und Radikalisierung zu verhindern. Abschließend wurde un-
tersucht, ob bisherige Fortbildungs- und Schulungsangebote 
diese Themen speziell ins Auge fassen. 
 Der Begriff „Radikalisierung“ bezog sich bei dieser Be-
fragung sowohl auf extreme politische als auch auf extreme 
religiöse Einstellungen. Dennoch ist bei der Auswertung 
der Antworten der Eindruck entstanden, dass – vermutlich 
beeinfl usst durch die allgegenwärtige Präsenz der Thematik 
– die Ausfüllenden insbesondere die islamistische Radikali-
sierung im Kopf hatten.

3 Grundgesamtheit 
Vorliegend handelte es sich um eine Institutionenbefragung, 
die sich auf solche Vollzugsanstalten beschränkte, deren Zu-
ständigkeitsbereich (auch) Inhaftierte im Jugendstrafvollzug 
umfasst. Dabei muss bedacht werden, dass in einigen An-
stalten gemischte Zuständigkeiten, also sowohl im Jugend- 
als auch im Erwachsenenvollzug, existieren. Insbesondere 
der Strafvollzug weiblicher Jugendlicher und Heranwach-
sender kann aufgrund der geringen Fallzahlen nicht separat 
erfolgen. Dennoch haben fast alle dieser Anstalten an der 
Befragung teilgenommen. Arrestanstalten wurden in die 
Befragung nicht eingeschlossen, da sie aufgrund zu kurzer 
Aufenthalte nicht geeignet erschienen. 
 Nach dem Zusenden des Fragebogens und einer ein-
maligen Erinnerung haben 32 der 36 zum Zeitpunkt exis-
tierenden Anstalten geantwortet, was einer Rücklaufquote 
von 88,9% entspricht. Bedauerlicherweise ist aufgrund der 
fehlenden Rückmeldung ein Bundesland im Datensatz nicht 
vertreten. In einem anderen Bundesland wurde die Teilnah-
me einiger Anstalten aufgrund geringer Belegungszahlen 
im Jugendbereich abgelehnt. Dennoch ergibt sich angesichts 
der hohen Rücklaufquote die Möglichkeit, einen annähernd 
repräsentativen Überblick über den Umgang mit extremis-
tischen Einstellungen sowie Radikalisierungstendenzen bei 
jungen Inhaftierten zu erhalten. Die Fragen wurden bewusst 

offen gestellt, um Besonderheiten in einzelnen Anstalten er-
fassen zu können. Zudem sollte ein frühzeitiges Abbrechen 
der Beantwortung, beispielsweise bei fehlender Erfahrung, 
vermieden werden.

4 Auswertung
Der Darstellung der Daten ist vorauszuschicken, dass die Be-
antwortung dieser Fragen nicht an feste Kriterien gekoppelt 
war. Die Leitungen der Jugendstrafvollzugsanstalten wurden 
gebeten, die Fragebögen auszufüllen, ohne dass sie zum 
Rückgriff auf bestimmte Daten aufgefordert wurden. 
 Von den Jugendstrafvollzugsanstalten bringen drei 
Viertel, nämlich 24 Anstalten junge männliche Inhaftierte 
unter, wovon acht zudem noch für Erwachsenenvollzug 
zuständig sind. Die Zuständigkeit von sieben der Anstalten 
bezieht sich auf junge weibliche Strafgefangene, fünf davon 
haben gleichzeitig den Vollzug bei erwachsenen Frauen zur 
Aufgabe und zwei weitere sind für Erwachsenenvollzug von 
Männern und Frauen zuständig. In einer Anstalt werden 
sowohl weibliche als auch männliche Jugendliche inhaftiert. 
Bei nachfolgenden Berechnungen wurde diese im Fall der 
Unterscheidung zu den Anstalten für männliche Jugendli-
che gezählt. 84,4% (n = 27) der Anstalten vollziehen zum 
einen Jugendstrafen und bringen zum anderen Personen in 
Untersuchungshaft unter. In dem Rest der Vollzugsanstalten 
fi ndet der Vollzug der Untersuchungshaft nicht statt. Weiter 
bieten sechs Vollzugseinrichtungen bezogen auf Jugendliche 
neben dem geschlossenen Vollzug keinen offenen Vollzug 
an. 

Defi nition
Zunächst erscheint es bei der Betrachtung der Daten von 
Interesse, ob in den Jugendstrafvollzugsanstalten Defi niti-
onen von Extremismus und Radikalisierung bestehen und 
somit der Problemgegenstand überhaupt fest umrissen ist. 
Ein Drittel der Anstalten teilte mit, dass solche Defi nitionen 
vorlägen. Diese Jugendstrafvollzugsanstalten befi nden sich 
in sechs Bundesländern; allerdings wurde die Frage nur in 
drei dieser Länder einheitlich beantwortet. Genannt wurden 
einerseits Vorgaben und Handreichungen der Justizministe-
rien, der Verfassungsschutzbehörden und der Landeskrimi-
nalämter. Alternativ erfolgte auch die Verwendung anderer 
Materialien, wie das vom Bundeskriminalamt und dem Ge-
neralbundesanwalt beim Bundesgerichtshof herausgegebe-
ne Merkblatt für Justizvollzugsbedienstete über „Indikatoren 
zum Erkennen islamistisch-terroristischer Zusammenhänge“ 
oder durch die EU erarbeitete Richtlinien.15 Diese beschrän-
ken sich allerdings sämtlich auf das Thema „Islamismus“. 
Sechs Anstalten verwenden eigene kurze Defi nitionen, die 
eine solche Einschränkung nicht aufweisen. Eine Einheit-
lichkeit besteht hier somit nicht. 

Tatsächliche Kontakte mit dem Thema 
Es zeigte sich, dass es in insgesamt drei Viertel, also 24 der 
32 Jugendstrafvollzugsanstalten im vorangegangenen Jahr 
konkrete Anlässe gab, aufgrund derer die Anstalten sich mit 
dem Themenbereich auseinandersetzen mussten; rein ge-
neralpräventive Überlegungen sind hiervon ausgeschlossen. 
Während das bei den Haftanstalten für junge männliche In-
haftierte 84% waren, traf das bei den Anstalten für weibliche 
Gefangene nur in drei der 7 Anstalten zu. 
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E In einigen Fällen erfolgte diese thematische Auseinanderset-

zung bereits in der Vollzugsplanung. Dass im vergangenen 
Jahr bereits bei der Erstellung des Vollzugsplans für min-
destens einen Jugendlichen bzw. eine Jugendliche extreme 
Einstellungen zum Thema gemacht wurden, gaben 43,8%, 
also 14 der 32 Anstalten an. Betrachtet man diese Werte für 
die Anstalten mit weiblichen und männlichen Jugendlichen 
getrennt, zeigen sich erneut Unterschiede. Nur bei einer 
Strafvollzugsanstalt für weibliche Jugendliche und Heran-
wachsende wurde das Thema dadurch akut, dass die Inhaf-
tierung von Frauen erfolgte, deren vorgeworfene Straftaten 
dem Extremismus zuzuordnen waren. Bei den Anstalten mit 
Zuständigkeit für männliche Inhaftierte waren es über die 
Hälfte der Anstalten (n = 13).
 Anlässe, die Problematik von extremistischen Einstel-
lungen in der Vollzugsplanung zu berücksichtigen, waren 
im Jahr 2015 pro Anstalt eher selten. Die höchste Nennung 
waren fünf Fälle bei denen dies eine Rolle spielte, was von 
drei Anstalten angegeben wurde. Eine weitere Jugendstraf-
vollzugsanstalt zählte vier Fälle. Während vier Anstalten 
jeweils zwei Fälle nannten und zwei Anstalten ein einma-
liges Vorkommen dokumentierten, vermochten sich andere 
Zuständige nicht genau festzulegen. So gaben vier weitere 
Anstalten das Vorliegen solcher Fälle mit Formulierungen 
wie „gelegentlich“, „mehrfach“, „mehrere Fälle“ oder „selten“ 
an. Die zusätzliche Anmerkung, dass bisher vorrangig der 
Bereich der Untersuchungshaft damit in Berührung gekom-
men sei, für den eine Vollzugsplanung nicht erfolgt, kann 
als Hinweis darauf interpretiert werden, dass eine Beschrän-
kung auf den Kontext der Vollzugsplanung nicht ausreicht. 
 Nachfolgend werden daher die Anlässe betrachtet, auf-
grund derer Jugendstrafanstalten eine besondere Aufmerk-
samkeit und Vorsicht im Hinblick auf möglicherweise beste-
hende extremistische und radikalisierte Tendenzen zeigten. 
Zusammengenommen wurden die Anstalten in zehn Fällen 
durch andere Behörden auf potenzielle Gefahren aufmerk-
sam gemacht. Dies kann durch Hinweise des Verfassungs-
schutzes geschehen, im Haftbefehl durch die Staatsan-
waltschaft erwähnt werden, oder aber eine Festlegung des 
Landeskriminalamts als „Gefährder“ oder „Sympathisant“ 
sein. Sieben Jugendstrafvollzugsanstalten bezogen sich auf 
einschlägige Straftatbestände wie z.B. Tatvorwürfe nach 
§§ 89a, 129a und 129b StGB. 
 18 weitere Anstalten wurden durch Verhaltensauffäl-
ligkeiten der Jugendlichen während der Haft sensibilisiert, 
die eine Nähe zu radikalen Einstellungen nahelegen. Dabei 
kann es sich um das Äußern von extremistischen Einstel-
lungen, Verhalten oder Aussagen bei Besuchen, auffälligen 
Briefverkehr oder das Verwenden von entsprechenden 
Kennzeichen bzw. das Auffi nden einschlägiger Symboliken, 
Zeichnungen und Bilder im Haftraum handeln. Beispielhaft 
genannt wurden Ereignisse wie der Fund eines Korans des 
Lies-Verlags, der Kontakt zu IS-Sympathisanten oder der 
Versuch, Mitgefangene zu missionieren und zum Konver-
tieren zu bewegen. In einem Fall wurde die Information 
durch Mitgefangene mitgeteilt. Damit wird deutlich, wie 
unterschiedlich die Anlässe sein können, die Bedienstete der 
Jugendstrafvollzugsanstalten zur Vorsicht veranlassen, wor-
aus gleichzeitig eine gewisse Achtsamkeit und Unsicherheit 
entstehen kann. 
 Nicht zu verkennen ist, dass als radikal einzuordnende 
Äußerungen für Jugendliche, die sich nicht ausreichend 
beachtet fühlen, auch durchaus geeignet sein können, 
Aufmerksamkeit zu bekommen und Bedienstete der An-
stalten oder auch Mitgefangene zu provozieren und zu ver-
unsichern. Diese Anmerkung und die Tatsache, dass keine 

ernsthafte Radikalisierung nach Prüfung festgestellt worden 
sei, wurde in einem Fall beim Ausfüllen des Fragebogens er-
gänzt.
 Zusammenfassend resultiert aus den dargelegten Wer-
ten, dass nur insgesamt acht Anstalten angaben, noch keine 
Jugendlichen aufgenommen zu haben, bei denen der Ver-
dacht bestand, dass sie extremistischen Einstellungen offen 
oder positiv gegenüberstehen. Davon sind vier (von sieben) 
für den Vollzug von Jugendstrafen junger weiblicher und 
ebenso viele für den Vollzug junger männlicher Häftlinge 
zuständig. 

Maßnahmen zur Feststellung 
Das frühzeitige Erkennen von bereits erfolgter oder erfolgen-
der Radikalisierung ist die Voraussetzung für weitergehende 
Maßnahmen.16 Handelt es sich um eine aktuell stattfi nden-
de Entwicklung, so können Informationen und Hinweise 
darauf während des Vollzugs gewonnen werden, während 
bei einer zuvor erfolgten Radikalisierung zusätzlich noch auf 
Auskünfte anderer Akteure bei der Aufnahme des Gefange-
nen zurückgegriffen werden kann. Hier kann es somit ver-
schiedene Informationsquellen geben, die in der Befragung 
ermittelt wurden. 
 Von fast allen Einrichtungen (n = 29) wurde angegeben, 
dass Maßnahmen existieren, um Radikalisierung festzustel-
len. Je eine Justizvollzugsanstalt mit weiblicher und eine mit 
männlicher Klientel geben an, keinerlei Maßnahmen zu nut-
zen.
 Der Großteil der Antworten zeigte, dass man sich weit-
gehend auf interne Kompetenzen der Anstalten verlässt. 
So verwiesen 81,3% (n = 26) der Anstalten auf eine inten-
sive Beobachtung der Gefangenen. Offenbar ist das genaue 
Hinschauen und Erkennen von Verhaltensänderungen, ein-
schlägigen Äußerungen, Kontakten und Kennzeichen die 
meist genutzte Methode. Einige Anstalten betonten dabei 
die intensive Beziehungsarbeit mit den Inhaftierten sowie 
Begleitung, Betreuung und Beobachtung der jungen Gefan-
genen. Die daraus resultierende Kenntnis und Vertrautheit 
mit den jungen straffällig gewordenen Personen ermögliche 
eine rechtzeitige Feststellung von Radikalisierungstenden-
zen. Allerdings gaben nur sechs Anstalten an, sich darauf 
zu beschränken. Durch zehn Anstalten wurden – in eine 
ähnliche Richtung gehend – Gespräche mit den Inhaftierten 
genannt, anhand derer Verhaltensänderungen aufgrund von 
Radikalisierung, aber auch die Neigung zu extremistischen 
Einstellungen identifi ziert werden sollten. Dies wurde al-
lerdings überwiegend als zusätzliche Informationsquelle 
angegeben und offenbar als einzige Maßnahme nicht als 
ausreichend erachtet. 
 In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass ganz 
allgemeine Angebote wie ein islamischer Gottesdienst in 
deutscher Sprache unter Aufsicht oder auch schulische und 
berufl iche Aus- und Fortbildungsangebote als Maßnahmen 
zur Feststellung solcher Tendenzen genannt wurden. Dar-
aus lässt sich ableiten, dass eine gute Beziehungsarbeit und 
ein angemessenes Angebot für die jungen Erwachsenen für 
ausreichend gehalten wird, Einstellungsänderungen in Rich-
tung Radikalisierung frühzeitig zu erkennen. 
 Alternativ zu den pädagogischen Maßnahmen, die sich 
durch das Aufbauen von Beziehungen und Vertrauensver-
hältnissen auf eine rechtzeitige und angemessene Beurtei-
lung kritischer Entwicklungen verlassen, wurden weitere 
Maßnahmen genannt: Relativ häufi g, nämlich in etwas 

16 Rettenberger, 2016.
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Eüber der Hälfte (n = 18) der Anstalten, erfolgt die räumliche 
Trennung von „Gefährder“ und „Gefährdetem“, darunter nur 
eine der Anstalten mit weiblicher Klientel. Schärfere Sicher-
heitsmaßnahmen wie die Überwachung der Post geschah in 
53,1% (n = 17) der Vollzugsanstalten, Telefonüberwachung 
in 40,6% (n = 13) und eine Überwachung bei Besuchen in 
37,5% (n = 12) der Anstalten. Keine dieser Maßnahmen er-
folgte bisher in einer Anstalt für weibliche Gefangene. Eine 
Verlegung in eine andere Anstalt aufgrund von extremisti-
schen Einstellungen bzw. einer Radikalisierungsgefahr wur-
de von etwa einem Drittel (n = 10) der Jugendstrafvollzugs-
anstalten als bereits genutztes Mittel genannt.
 Neben solchen anstaltsinternen Strategien arbeiten 
einige Jugendstrafvollzugsanstalten auch mit externen Ex-
pertisen. Insgesamt neun Vollzugsanstalten greifen zur 
Feststellung von extremistischen Einstellungen auf Check-
listen, Merkblätter bzw. Risikoprognoseinstrumente zurück, 
die durch Dritte erstellt wurden. Dabei handelte es sich in 
vier Fällen um das Merkblatt für Justizvollzugsbedienstete 
über „Indikatoren zum Erkennen islamistisch-terroristischer 
Zusammenhänge“ vom Bundeskriminalamt und dem Gene-
ralbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. Zwei Anstalten 
teilten mit, sich an durch die EU erarbeiteten Richtlinien 
zu orientieren17 und eine weitere verwendete das internati-
onale Prognoseinstrument „Violence Extremism Risk Assess-
ment (VERA-2R)“.18 Zwei andere Anstalten verweisen auf 
landesinterne Unterlagen von Behörden oder konkret ein-
gerichteten Kompetenzzentren. Des Weiteren spricht eine 
Anstalt von der Konsultation von Experten und Expertinnen 
in konkreten Verdachtsfällen (z.B. Islamwissenschaftler). 
Auch wird bei den Methoden zur Feststellung von extremis-
tischen Tendenzen häufi ger (n = 6) die Berichterstattung von 
Erkenntnissen anderer Behörden genannt, was sich bereits 
aus den oben aufgeführten Anlässen ergibt.
 Zwar bezog sich die Frage nicht darauf, dennoch wurde 
bereits an dieser Stelle von einigen Anstalten (n = 4), auf die 
Relevanz der Sensibilisierung und Schulung der Bedienste-
ten in diesem Bereich hingewiesen. Hier wird der Stellen-
wert von gut ausgebildetem und sensibilisiertem Personal 
deutlich. Details und Erkenntnisse hierzu werden in diesem 
Artikel an anderer Stelle genauer erläutert. 

Besondere Strukturen
Möglicherweise kann es von Vorteil sein, bestimmte Be-
dienstete mit konkreten Aufgaben schwerpunktmäßig zu 
betrauen, um eine genauere Einordnung von Auffälligkeiten 
der Inhaftierten unkompliziert zu ermöglichen.19 Um ei-
nen Überblick über das Vorhandensein solcher besonderen 
Strukturen im Vollzug zu erlangen, wurde nach Bedienste-
ten gefragt, denen besondere Zuständigkeiten in diesem Be-
reich zugewiesen wurden. Dabei ging es zunächst um solche 
Personen, die auf die Thematik besonders spezialisiert sind 
und anderen Bediensteten als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen. Dies bejahten zwei Drittel (n = 20) der befrag-
ten Anstalten, aber nur drei der für eine weibliche Klientel 
zuständigen Justizvollzugsanstalten. Zum anderen wurde 
gefragt, ob bestimmte Bedienstete auch den Gefangenen zur 
Verfügung stehen, wenn sie Hinweise auf Extremismus und 
Radikalisierung bei Mitgefangenen geben möchten, eine 
Konstellation, die in 43,8% (n = 14) der Anstalten gängig ist. 
 Darüber hinaus wurde untersucht, welche Rolle die The-
men Extremismus und Radikalisierung in den allgemeinen 
Abläufen in der Anstalt spielen. In diesem Zusammenhang 
zeigte sich bei 78,1% (n = 25) aller Anstalten, dass damit 
zusammenhängende Fragen sowohl in Vollzugsplankon-
ferenzen als auch in regelmäßigen Dienstbesprechungen 

thematisiert werden. Relevant wird das Thema zudem für 
71,9% (n = 23) der Jugendstrafvollzugsanstalten bei der Auf-
nahme von Gefangenen. Nur in einer Einrichtung für weibli-
che Inhaftierte spielten Themen wie politische und religiöse 
Radikalisierung in den regelmäßigen Abläufen der Anstalt 
keinerlei Rolle. 

Fortbildungen und Schulungen des Personals
Auf die notwendige Voraussetzung von gut geschultem Per-
sonal wurde bereits im Zusammenhang mit der Feststellung 
von Radikalisierungstendenzen und extremistischen Einstel-
lungen hingewiesen. Dies zeigt sich bei der konkreten Frage 
sehr deutlich. Eine Teilnahme des Personals an themen-
spezifi schen Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen 
bestätigten 30 der 32 Jugendstrafvollzugsanstalten (93,8%). 
Nur eine Anstalt für männliche junge Strafgefangene so-
wie eine mit einer Zuständigkeit für weibliche Inhaftierte 
implementierte bisher keine spezifi schen Schulungen oder 
Fortbildungen. Bei den Antworten auf die Frage nach der 
Ausrichtung der Schulungen bzw. Fortbildungen zeigte 
sich eine erhebliche Varianz, die auch auf unterschiedliche 
Handhabungen der Länder zurückzuführen sein wird. Re-
lativ regelmäßig, nämlich von der Hälfte der Anstalten, die 
Fortbildungen bejaht haben (n = 15), wurde angegeben, dass 
die Fortbildungseinrichtungen des Justizvollzugs sich dieser 
aktuellen Thematik angenommen haben. In elf Fällen wur-
de die Landesjustizverwaltung als Ausrichter der Fortbildung 
genannt. Schulungen durch die Verfassungsschutzbehörden 
und die Polizei der Bundesländer werden in zehn bzw. neun 
Jugendstrafvollzugsanstalten durchgeführt. Ebenfalls wur-
den in diesem Zusammenhang Kooperationen mit externen 
Vereinen erwähnt, die zur Fortbildung der Bediensteten 
der Jugendstrafvollzugsanstalten Angebote haben. Einige 
erwähnten auch interne Schulungen im Sinne einer Sensi-
bilisierung durch die Anstaltsleitung. 
 In einigen Ländern haben sich in zur Prävention und 
zum bestmöglichen Umgang mit den Gefahren von Radi-
kalisierung und Extremismus Netzwerke und/oder Kom-
petenzzentren gegründet, die aus verschiedenen Behörden 
und gegebenenfalls freien Trägern bestehen.20 

Psychosoziale Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention 
und Deradikalisierung
Wenn in Haft eine Hinwendung zu extremistischen Werten 
eine besondere Gefahr darstellt, liegt die Frage nahe, was in 
den Jugendstrafvollzugseinrichtungen dagegen unternom-
men wird. Somit wurde eruiert, ob und welche konkreten 
psychosozialen Maßnahmen es gibt, um Radikalisierung 
zu verhindern und Deradikalisierung zu fördern. Die Ant-
worten wiesen eine erhebliche Bandbreite auf. Es wurde 
deutlich, dass einige Anstalten diverse bereits bestehende, 
nicht spezifi sche Angebote als Möglichkeit ansehen, den 
Inhaftierten zu begegnen, die extremistische Einstellungen 
befürworten oder sich in diese Richtung entwickeln. So 
betonten einige Anstalten, dass die Gestaltung des Jugend-
vollzuges allgemein darauf ausgerichtet ist, derartigen Ent-
wicklungen von Inhaftierten keinen Nährboden zu bieten. 
Stattdessen werden diese darin unterstützt, eine Perspektive 
mit erreichbaren und befriedigenden persönlichen Zielen zu 

17 Europarat, 2016. 
18 Rettenberger, 2016; Sadowski u.a., 2017.
19 Vgl. beispielsweise Justus, 2016, S. 7; Der Vollzugsdienst, 2016, S. 8.
20 Beispielsweise mit NeDis in Hessen und dem Kompetenzzent-

rum in Bayern (https://www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/
index.html/232038).
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lichen Qualifi zierungsmöglichkeiten, die langfristig sozialer 
Ausgrenzung entgegenwirken, wird zudem eine Alternative 
zu der Hinwendung zu extremistischen Gruppen gebildet. 
Angebote von gemeinschaftlichen Aktivitäten der Jugend-
strafanstalten wirken weiter dem Prozess einer Isolierung 
entgegen (z.B. angeleitete Sport- und Freizeitgruppen) und 
tragen aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der 
Gruppen zum Abbau von Vorurteilen und Ablehnung aus 
religiös oder rassistisch motivierten Gründen bei. 
 Konkreter benannt wurden einerseits Anti-Gewalt- oder 
Anti-Aggressionstrainings und Soziale Kompetenztrainings 
sowie andere allgemeine Behandlungs- bzw. Therapieange-
bote wie z.B. Kunsttherapie. Andererseits wurden aber auch 
Einzelgesprächsangebote der Sozialen und Psychologischen 
Dienste erwähnt.
 Ergänzend betonten sechs Einrichtungen die Möglich-
keit einer religiösen Betreuung durch Imame bzw. das Ange-
bot von muslimischem Religionsunterricht als Maßnahme 
zur Prävention von islamistischer Radikalisierung. Dabei ist 
zu bedenken, dass diese Angebote nicht zwangsläufi g nur 
in diesen Anstalten existieren müssen, sondern andere Be-
fragte sie schlicht nicht als konkrete Präventionsmaßnahme 
interpretiert haben. 
 Insgesamt die Hälfte der Anstalten gab an, über spezielle 
Beratungsangebote und psychosoziale Maßnahmen für po-
litisch oder religiös radikalisierte bzw. sich möglicherweise 
radikalisierende Inhaftierte zu verfügen. Das waren in neun 
Anstalten Programme, die junge Menschen zum Ausstieg 
aus der (überwiegend rechts-)extremistischen Szene moti-
vieren oder in ihrer Entscheidung dazu unterstützen sollen. 
Acht Anstalten kooperieren mit dem Violence Prevention 
Network e.V., einem Verbund, der seit 2001 aktiv mit Inhaf-
tierten arbeitet, die mit extremistisch motivierten Gewaltde-
likten auffällig geworden sind.21 Vier Einrichtungen nannten 
zudem weitere Programme, so zum Beispiel das Denkzeit-
Training, eine länger andauernde Einzelmaßnahme, die dis-
soziale und delinquente Verhaltensmuster abbauen soll.22 

5 Fazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund der aktu-
ellen gesellschaftspolitischen Lage die Relevanz des Themas 
auch im Jugendstrafvollzug zugenommen hat. In den meis-
ten Anstalten machten darüber hinaus bestimmte Anlässe 
eine konkrete Auseinandersetzung damit notwendig. Aber 
auch in den anderen Einrichtungen, in denen noch keine 
konkreten Vorfälle bekannt geworden sind, wurde die Not-
wendigkeit generalpräventiver Erwägungen erkannt und 
umgesetzt. Bei Betrachtung des vorliegenden Datenmate-
rials entsteht allerdings der Eindruck, dass aktuell der Fokus 
auf Formen eines religiös motivierten Extremismus gelegt 
wird. Dies mag daran liegen, dass hier ein Aufholbedarf 
festgestellt werden musste, der bei bereits fest verankerten 
Strukturen zur Prävention von bspw. rechtsextremen Ein-
stellungen nicht besteht. Gleichwohl darf darüber die Exis-
tenz des rassistisch und politisch motivierten Extremismus 
– auch in den Jugendstrafvollzugsanstalten – nicht vernach-
lässigt werden. 
 Das Ergebnis der Befragung zeigt auch, dass deutsch-
landweit kein einheitlicher Umgang mit vergleichbarer 
Handhabung und Umsetzung in den Jugendstrafvollzugsan-
stalten stattfi ndet. In einem föderal organisierten politischen 
System ist das erwartbar. Diesbezüglich hat jedes Bundes-
land eigene Konzeptionen, Handreichungen und Vorgaben. 
Darüber hinaus wurde deutlich, dass die einzelnen Anstal-
ten den entstandenen Anforderungen auf ihre eigene Weise 

begegnen. Die Mehrheit vertrat aus naheliegenden Gründen 
die Annahme, dass Angebote, die im Jugendstrafvollzug 
ohnehin vorhanden sind, wie etwa individuelle Stärkung 
jeglicher Art sowie die Unterstützung von rechtskonformen 
und stabilen Lebensentwürfen, auch einer Hinwendung zu 
extremistischen und gewaltorientierten Verhaltensweisen 
entgegenwirken kann. Etwa die Hälfte der Jugendstrafvoll-
zugsanstalten gab an, über ergänzende, konkrete Maßnah-
menangebote für politisch oder religiös radikalisierte In-
haftierte zu verfügen. Sicher ist, dass einige Länder, die mit 
solchen Problematiken bisher kaum konfrontiert waren, von 
anderen mit mehr Erfahrung lernen können. Ein Austausch 
der genutzten Maßnahmen und Programme, die im Idealfall 
wissenschaftlich eruiert werden, ist folglich sinnvoll und effi -
zient. 
 Des Weiteren wurde deutlich, dass sich die Anstalten 
für weibliche und männliche Gefangene auch in diesem 
Themenbereich unterscheiden. Die Strafvollzugsanstalten 
für junge weibliche Inhaftierte scheinen aufgrund der bis 
zu diesem Zeitpunkt geringen Erfahrung wegen fehlender 
Anlässe über weniger Maßnahmen und entsprechende Si-
cherheitsstrukturen zu verfügen. Ohne den Strafvollzug von 
jungen weiblichen Personen mit dem bei jungen Männern 
gleichsetzen zu wollen, sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass zuletzt die Themen Radikalisierung und Extre-
mismus auch bei weiblichen (jungen) Strafgefangenen eine 
Rolle spielen, wie in jüngerer Vergangenheit verhängte Haft-
strafen gegen radikalisierte weibliche Jugendliche zeigen.23 
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J U G E N D S T R A F R E C H T

Schulabsentismus
Heinrich Ricking

Schulabsentismus ist ein komplexes Phänomen, das durch eine 

Vielzahl unterschiedlicher Bedingungsfaktoren beim Individuum, 

in der Familie, in der Schule oder in Bezug auf die Peers hervor-

gerufen wird und zunehmend Beachtung fi ndet. Die Teilnahme 

am schulischen Unterricht ist nicht nur eine gesetzliche Pfl icht, 

sondern auch eine wichtige Voraussetzung der Kinder und 

Jugendlichen für den erfolgreichen Übergang in die Arbeitswelt 

und die gesellschaftliche Integration in eine Wissensgesell-

schaft. So zeigen andauernde Schulversäumnisse gravierende 

Konsequenzen für die Betroffenen über die Schulzeit hinaus. 

Auch wenn Schulen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 

Anwesenheit und die Teilhabe von Schülern deutlich beein-

fl ussen können, ist zur Lösung oftmals eine interdisziplinäre 

Kooperation gefordert. Dabei setzt jede Fachdisziplin eigene 

Schwerpunkte und Akzente. 

Keywords: Schulabsentismus, Partizipation, Schul-
schwänzen, Schulmeidung, Schulverweigerung, Ordnungs-
widrigkeit, Schulpfl icht, Schulangst, Zurückhalten

Gegenstandsverständnis
Nicht autorisierte Schulversäumnisse stellen eine Problema-
tik in allen Schulformen dar, deren Bedeutung hierzulande 
erst in den letzten Dekaden erkannt wurde – sie als eine zu 
vernachlässigende Störung der schulischen Ordnung oder 
lediglich als elterliche Erziehungsschwierigkeit zu betrach-
ten, prägte lange das vorherrschende Verständnis. Heute 


